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Die Gemeinde Prittiching hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 31.07.2025
den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 31.07.2025 als

Prittriching, den . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am . . . . . . . . . . . . . .
gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 29.04.2025 wurden die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit
Schreiben vom 08.05.2025 bis 10.06.2025 erneut beteiligt und über die öffentliche 

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 29.04.2025 wurde mit der
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 08.05.2025 bis 10.06.2025 
öffentlich ausgelegt.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffent-
licher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans in

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben
vom 05.08.2021 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zu dem Vorentwurf des Bebauungsplans 

Prittiching, den . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Erster Bürgermeister

Erster Bürgermeister

Satzung beschlossen.

Ausgefertigt:

Prittiching, den . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alexander Ditsch
Erster Bürgermeister

7.

Alexander Ditsch

Alexander Ditsch

8.

Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 unterrichtet.

A) FÜR DIE FESTSETZUNGEN

LEGENDE

KISSING, den 29.07.2021
Fassung vom 29.04.2025

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 29.07.2021 die Aufstellung des 
Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde ortsüblich

1.

bekannt gemacht.

2.

der Fassung vom 29.07.2021 hat in der Zeit vom 09.08.2021 bis zum 17.09.2021
stattgefunden.

3.

in der Fassung vom 29.07.2021 bis zum 17.09.2021 beteiligt.

VERFAHRENSVERMERKE

Die Begründung (Teil C) mit Umweltbericht liegt bei.
des Bebauungsplanes.
Die textlichen Festsetzungen (Teil B) sind Bestandteil

für den Bebauungsplan "Bachanger II" im Ortsteil Winkl
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Umgrenzung der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

LEGENDE AUSGLEICHSFLACHE Teilplan 2

Ausgleichsfläche 3.390 m² auf der Flurnummer 2086,

Teilplan 2
Maßstab 1:2500

Teilplan 1
Maßstab 1:1000

ÜBERSICHTSLAGEPLAN
ohne Maßstab

Baufeldnummerierung

B: Hinweise, nachrichtliche Übernahmen und
Kennzeichnungen durch Planzeichen

Flurnummer

bestehende Grundstücksgrenze

bestehendes Hauptgebäude mit Hausnummer

geplante Grundstücksaufteilung

Sichtdreieck 70 / 70 / 3m

26

312/1

bestehendes Nebengebäude

„Bachanger II" 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

13.

15.

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB,
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete gemäß textlichen Festsetzungen
mit Nummerierung (§ 4 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl - höchstzulässig

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

offene Bauweise

nur Einzelhäuser zulässig

Einzel- oder Doppelhäuser zulässig

Baugrenze

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Grünflächen

Spielplatz

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 4 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Baum zu pflanzen

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen
und Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Garagen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)
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mögliche Anzahl der Wohneinheiten je Grundstück - als Mindest- bzw.
Höchstmaß (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauNVO)Wo5-8

mögliche Anzahl der Wohneinheiten je Grundstück - höchstzulässig

zulässiger Haustyp gemäß textlichen FestsetzungenTyp A/B/C
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60m - Abstandsline zum Verlorenen Bach

25m - Abstandsradius zu bestehendem Fahrsilo

Hauptversorungsleitung (unterirdisch)

geplantes Haupt- bzw. Nebengebäude

"Bachanger II" im Ortsteil Winkl, 
Ausgleichsmaßnahme (CEF 1) für den Bebauungsplan
Umgrenzung der Fläche für vorgezogene, artenschutzrechtliche 

LEGENDE CEF-Maßnahme Teilplan 3

Ausgleichsfläche 6.000 m² auf der Flurnummer 960, 

Teilplan 3
Maßstab 1:2500
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